
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Paderborn e.V. 
 

Satzung 
 
§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 
 
1. Der Verein führt den Namen „ARBEITERWOHLFAHRT Kreisverband Paderborn e.V.“. 

Er ist im Vereinsregister eingetragen. Die Kurzbezeichnung lautet: 
 “AWO Kreisverband Paderborn“ 
 
2. Sitz des Vereins ist in Paderborn 
 
3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
§ 2 Zweck 
 
1. Der Zweck des Kreisverbandes ist nach dem Verbandsstatut der Arbeiterwohlfahrt vom 

01.11.2000 die Erfüllung insbesondere folgender Aufgaben: 
 

- vorbeugende, helfende und heilende Tätigkeit auf allen Gebieten der sozialen 
 Arbeit, Anregung und Hilfe zur Selbsthilfe; 
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements; 
- Mitwirkung an den Aufgaben der öffentlichen Sozial-, Kinder-, Jugend- und 
 Gesundheitshilfe; 
- Zusammenarbeit mit der Selbstverwaltungskörperschaft und der 
 Kommunalverwaltung des Kreises. 

 
2. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 
 

- Anregung, Schaffung und Unterhaltung von Einrichtungen, Diensten und 
 Projekten in allen zum Aufgabenbereich des Kreisverbandes gehörenden 
 Bereichen, 
- Entwicklung und Erprobung neuer Formen und Methoden der Sozialarbeit, 
- Aus-, Fort- und Weiterbildung, 
- Aufbau und Förderung von Kinder- und Jugendarbeit, u. a. im Rahmen des 
 Jugendwerkes der AWO, 
- Information und Aufklärung über Fragen der Wohlfahrtspflege, 
- Stellungnahmen zu Fragen der Öffentlichen und Freien Wohlfahrtspflege, 
- Mitarbeit in Ausschüssen der Öffentlichen Hand, 
- Mitwirkung bei der Planung sozialer Leistungen und Einrichtungen, 
- Zusammenarbeit mit anderen Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege, 
 Fachverbänden und Selbsthilfeorganisationen, 
- Förderung von Projekten im In- und Ausland, Beteiligung an Aktionen 
 internationaler Solidarität, 
- Frauenförderung und Frauenbildungsarbeit. 

 
3. Der Kreisverband verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige 

Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung; er 
ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Zur Erfül-
lung seiner Aufgaben kann er sich auch anderer Rechtsformen bedienen. 
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4. Mittel des Kreisverbandes dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet wer-
den. Die Mitglieder erhalten - abgesehen von etwaigen, für die Erfüllung ihrer satzungs-
gemäßen Aufgaben bestimmten Zuschüssen oder Darlehen - keine Zuwendungen aus 
Mitteln des Kreisverbandes. Dies gilt auch für den Fall ihres Ausscheidens oder bei Auf-
lösung oder Aufhebung des Kreisverbandes. 

 
5. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
6. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins, bei seinem Austritt aus der Arbeiterwohl-

fahrt Bezirksverband Ostwestfalen-Lippe e.V. oder bei Wegfall seines bisherigen 
Zwecks fällt das nach Erledigung aller Verbindlichkeiten verbleibende Vermögen des 
Vereins an die Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Ostwestfalen-Lippe e. V., die es unmit-
telbar und ausschließlich für gemeinnützige und mildtätige Zwecke zu verwenden hat. 

 
 
§ 3 Zugehörigkeit zum Bezirksverband  
 
Die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Paderborn e.V. ist Mitglied der Arbeiterwohlfahrt Be-
zirksverband Ostwestfalen-Lippe e. V. in Bielefeld. 
 
 
§ 4 Mitgliedschaft 
 
1. Mitglieder des Kreisverbandes sind die Ortsvereine der Arbeiterwohlfahrt in seinem Be-

reich. 
 
2. Über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet der Vorstand des Kreisverbandes auf 

schriftlichen Antrag hin. 
 
 
§ 5 Verlust der Mitgliedschaft 
 
1. Mitglieder können ihren Austritt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand 

bewirken. Für den Austritt gilt eine Frist von 12 Monaten zum Ende eines Kalenderjah-
res. 

 
2. Mitglieder können ausgeschlossen oder von einzelnen oder allen Mitgliedschaftsrechten 

suspendiert werden, wenn sie einen groben Verstoß gegen das Grundsatzprogramm 
oder das Verbandstatut der Arbeiterwohlfahrt oder diese Satzung begangen oder durch 
ihr Verhalten das Ansehen der Arbeiterwohlfahrt schädigen bzw. geschädigt haben. 

 
3. Über den Ausschluss oder die Suspendierung entscheidet entsprechend dem Ord-

nungsverfahren der Arbeiterwohlfahrt auf Antrag des Kreisverbandes oder einer ande-
ren Organisationsgliederung der Arbeiterwohlfahrt, das bei der Arbeiterwohlfahrt Be-
zirksverband Ostwestfalen-Lippe e. V. bestehende Schiedsgericht. Gegen dessen Ent-
scheidung ist die Berufung zulässig, über die das bei der Arbeiterwohlfahrt Bundesver-
band e. V. bestehende Schiedsgericht entscheidet. 

 
 
4. In Fällen, in denen eine schwere Schädigung der Arbeiterwohlfahrt eingetreten oder mit 

großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist und das Interesse der Arbeiterwohlfahrt ein 
schnelles Eingreifen erfordert, können die Vorstände der dem Kreisverband übergeord-
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neten Verbandsgliederungen, das sind die Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Ostwestfa-
len-Lippe e. V. und die Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e. V. das Ruhen aller oder 
einzelner Rechte der Mitgliedschaft anordnen. Die Anordnung des Ruhens gilt gleichzei-
tig als Antrag auf Durchführung eines Ausschluss- bzw. Suspendierungsverfahrens ge-
mäß Absatz 3. 

 
 
5. Der Kreisverband überträgt seine entsprechenden Ordnungsrechte auf die genannten 

Schiedsgerichte und erkennt deren rechtskräftige Entscheidungen als für sich verbind-
lich an. 

 
 
6. Das Mitglied verliert darüber hinaus das Recht, den Namen „Arbeiterwohlfahrt“ zu füh-

ren. Ein etwa neugewählter Name muß sich von dem bisherigen Namen deutlich unter-
scheiden. Entsprechendes gilt für Kurzbezeichnungen oder sonstige Kennzeichen der 
Arbeiterwohlfahrt. 

 
 
 
§ 6 Beitragspflicht 
 
Die Mitglieder sind zur Zahlung von Beiträgen verpflichtet, deren Höhe von der Kreiskonfe-
renz festgelegt wird. 
 
 
§ 7 Korporative Mitglieder 
 
1. Vereinigungen mit sozialen Aufgaben, deren Tätigkeit sich vorwiegend auf das Gebiet 

des Kreisverbandes beschränkt, können sich als außerordentliche Mitglieder (korporati-
ve Mitglieder) dem Kreisverband Paderborn e. V. anschließen, wenn und soweit sie 
nicht Mitglied bei einem anderen Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege oder de-
ren Untergliederungen sind. Sie üben ihre Mitgliedsrechte durch ein beauftragtes Mit-
glied ihrer Vereinigung aus. 

 
2. Über die Aufnahme als korporatives Mitglied entscheidet der Vorstand des Kreisverban-

des im Einvernehmen mit der Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Ostwestfalen-Lippe e. 
V. 

 
3. Die Mitgliedschaft kann von beiden Seiten unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten 

schriftlich gekündigt werden. 
 
4. Über die Einzelheiten der gegenseitigen Rechte und Pflichten sowie die Höhe des Mit-

gliedsbeitrages ist eine schriftliche Korporationsvereinbarung abzuschließen. 
 
 
 
§ 8 Jugendwerk 
 
1. Für ein im Kreisverband bestehendes Kreisjugendwerk gilt dessen Satzung. 
 
2. Für die Förderung des Jugendwerkes werden Regelungen nach Maßgabe der finanziel-

len Möglichkeiten des Kreisverbandes festgelegt. 
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3. Der Vorstand des Kreisverbandes ist zur Aufsicht und Prüfung gegenüber dem Kreisju-
gendwerk verpflichtet. 

 
4. Die Revisorinnen/Revisoren des Kreisverbandes sind verpflichtet, die Prüfung des 

Kreisjugendwerkes gemeinsam mit dessen Revisorinnen/Revisoren durchzuführen. 
 
 
§ 9 Organe 
 
Organe des Kreisverbandes sind: 
 
 a) die Kreiskonferenz 
 b) der Kreisausschuss 
 c) der Kreisvorstand 
 
 
§ 10 Kreiskonferenz 
 
1. Die Kreiskonferenz wird gebildet aus: 
 
 a) den Mitgliedern des Kreisvorstandes 
 
 b) den in den Mitgliederversammlungen der Ortsvereine gewählten Delegierten. 
 
  Die Anzahl der auf die Ortsvereine entfallenden Delegierten richtet sich nach der 
  Zahl ihrer Mitglieder, wobei pro angefangene 20 Mitglieder ein/eine Delegierter/  
  Delegierte gewählt wird. Bei der Wahl der Delegierten ist darüber hinaus darauf zu 
  achten, dass Frauen und Männer mit jeweils mindestens 40% vertreten sein sollen. 
 
 c) den Beauftragten der den Kreisverband angeschlossenen korporativen 
  Mitglieder, wobei höchstens ein Drittel der Stimmen der Konferenz auf sie 

entfallen darf. Das Stimmrecht kann durch Vereinbarung ausgeschlossen 
werden. 
 

2. Die Kreiskonferenz wird jeweils innerhalb von 9 Monaten vor der Bezirkskonferenz der 
Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Ostwestfalen-Lippe e. V. abgehalten, jedoch mindes-
tens alle vier Jahre. In besonderen Fällen kann vom Kreisvorstand eine außerordentli-
che Kreiskonferenz einberufen werden. Sie ist binnen drei Wochen vom Vorstand ein-
zuberufen, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder oder der Vorstand des überge-
ordneten Bezirksverbandes dies verlangen. 

 
3. Der Kreisvorstand hat die Delegierten und Beauftragten mit einer Frist von mindestens 

vier Wochen unter Bekanntgabe der Tagesordnung schriftlich einzuladen. 
 
4. Die Kreiskonferenz nimmt die Jahresberichte und den Prüfungsbericht für den Berichts-

zeitraum entgegen und beschließt über die Entlastung des Kreisvorstandes. Sie ent-
scheidet über die Höhe der Beiträge der Mitglieder. 

 
5. Sie wählt 
 a) den Kreisvorstand 
 b) mindestens 2 Revisorinnen/Revisoren 
 c) die Delegierten zur Bezirkskonferenz sowie die bei deren Verhinderung  
  nachrückenden Ersatzdelegierten. 
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Der jeweilige Vorstand bleibt bis zur Neuwahl im Amt. 
 
Mandatsträger der Arbeiterwohlfahrt müssen Mitglied der Arbeiterwohlfahrt sein. Hauptamt-
liche Mitarbeiter/Innen des Kreisverbandes und der zum Kreisverband gehörenden Gliede-
rungen sowie der Gesellschaften und Körperschaften, an denen die vorgenannten Gliede-
rungen der Arbeiterwohlfahrt beteiligt sind, sind für Vorstands- und Revisorenfunktionen 
des Kreisverbandes nicht wählbar. Für Revisorenfunktionen nicht wählbar ist darüber hin-
aus,  wer beim Kreisverband oder einer untergeordneten Gliederungsebene gleichzeitig 
oder innerhalb der letzten vier Jahre Vorstandsfunktionen ausübt oder ausgeübt hat. 
 
6. Beschlüsse der Kreiskonferenz werden mit einfacher Mehrheit der stimmberechtigten 

Erschienenen gefasst. 
 
7. Zu einem Beschluss über die Auflösung des Kreisverbandes oder dem Austritt aus dem 

Bezirksverband ist eine Mehrheit von Dreivierteln aller stimmberechtigten Mitglieder er-
forderlich. 

 
8. Kreiskonferenzen, die über Satzungsänderungen beschließen sollen, sind nur dann be-

schlussfähig, wenn mindestens die Hälfte aller Stimmberechtigten erschienen ist. Sat-
zungsänderungen können nur mit einer ¾ Mehrheit der erschienenen stimmberechtig-
ten Mitglieder beschlossen werden. 

 
9. Ist eine Kreiskonferenz, die zu einer Satzungsänderung einberufen wurde, beschlussun-

fähig, ist sie mit einer Frist von mindestens 14 Tagen erneut einzuberufen. Sie ent-
scheidet mit einer ¾ Mehrheit der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder.  

 
10.Jede Satzungsänderung bedarf der Zustimmung des übergeordneten Bezirksverbandes. 
 
11. Die Beschlüsse der Kreiskonferenz sind schriftlich niederzulegen. Sie sind vom/von der 

Vorsitzenden und dem Schriftführer/der Schriftführerin zu unterzeichnen. 
 
 
§ 11 Vorstand 
 
1. Der Kreisvorstand setzt sich zusammen aus: 
 

- dem/der Vorsitzenden 
- 2 StellvertreternInnen und 
- mindestens 9, höchstens aber 12 BeisitzerInnen, 

 
wobei Frauen und Männer mit jeweils 40% vertreten sein müssen, wenn eine entsprechen-
de Zahl von Kandidaten und Kandidatinnen vorhanden ist. Scheidet zwischen zwei Kreis-
konferenzen ein Vorstandsmitglied aus, so bedarf es nicht zwingend einer Ergänzung des 
Vorstandes; der Kreisausschuss ist jedoch berechtigt, eine Nachwahl vorzunehmen. 
 
2. Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB vertritt den Kreisverband nach innen und außen. 

Er besteht aus dem/der Vorsitzenden und seinen/ihren Stellvertretern/Stellver-
treterinnen. Je zwei von ihnen sind gemeinsam vertretungsberechtigt. 

 
3. Der Kreisvorstand trägt die Verantwortung für die Wahrnehmung der Aufgaben des 

Kreisverbandes. Für das Innenverhältnis wird bestimmt, dass er die Mitglieder nur in 
Höhe des Vereinsvermögens verpflichten kann. 
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4. Die/der Vorsitzende ist verpflichtet, den Vorstand regelmäßig mit einer angemessenen 

Frist unter Bekanntgabe der Tagesordnung einzuladen. Der Vorstand ist beschlussfä-
hig, wenn mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend ist. Beschlussunfä-
higkeit ist auf Antrag festzustellen. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher 
Mehrheit. 

 
5. Zur Führung der laufenden Geschäfte bestellt der Vorstand eine Geschäftsführe-

rin/einen Geschäftsführer. Dieser/diese ist als besondere Vertreterin/besonderer Vertre-
ter im Sinne des § 30 BGB zur Wahrnehmung der wirtschaftlichen, verwaltungsmäßigen 
und personellen Angelegenheiten bevollmächtigt. Die Einzelheiten der Geschäftsfüh-
rung durch die besondere Vertreterin/den besonderen Vertreter sind durch eine Dienst-
anweisung durch den Vorstand zu regeln. Der/die Geschäftsführer/-in nimmt an den Sit-
zungen des Vorstandes beratend teil. 

 
6. Der Kreisvorstand unterrichtet den übergeordneten Bezirksverband regelmäßig, min-

destens jedoch einmal jährlich über die Tätigkeit des Kreisverbandes. Vor dem Einge-
hen von Verpflichtungen, die über den allgemeinen Rahmen der täglichen Vereinstätig-
keit hinausgehen oder die durch das Budget nicht gedeckt sind, leitet der Kreisverband 
die zur Bewertung der Sachlage erforderlichen Unterlagen dem Bezirksverband zur 
Kenntnis zu.  

 
7. Der Vorstand kann mit Zustimmung des Kreisausschusses Fachausschüsse und ein-

zelne Sachverständige mit Sonderaufgaben betrauen. 
 
8. Der Vorstand benennt einen Vertreter/eine Vertreterin, der/die an den Sitzungen des 

Jugendwerks beratend teilnimmt. Er beruft aus seiner Mitte eine(n) Gleichstellungs-
beauftragte(n). 

 
9. Der Kreisvorstand nimmt den ihm mindestens einmal jährlich zu erstattenden Bericht 

des Vorstandes des Kreisjugendwerks und den Bericht der/des Gleichstellungs-
beauftragten entgegen. 

10. An den Vorstandssitzungen des Kreisverbandes nimmt ein vom Vorstand des Kreisju-
gendwerks benanntes volljähriges Mitglied mit beratender Stimme teil. 

 
11. Für ein Verschulden der Vorstandsmitglieder bei der Ausführung der ihnen obliegenden 

Verrichtungen haftet im Außenverhältnis ausschließlich der Verein. Im Innenverhältnis 
stellt der Verein die Vorstandsmitglieder von der Haftung gegenüber Dritten frei. Ausge-
nommen ist die Haftung, für die ein Erlass im Voraus ausgeschlossen ist, sowie Fälle 
der groben Fahrlässigkeit. 

 
 
§ 12 Kreisausschuss 
 
1. Der Kreisausschuss setzt sich aus dem Kreisvorstand und den Vorsitzenden der zum 

Kreisverband gehörenden Ortsvereine und den Beauftragten der korporativen Mitglieder 
zusammen, sofern diese im Einzelfall stimmberechtigtes Mitglied der Kreiskonferenz 
sind. 

 
2. Der Kreisausschuss ist berechtigt, bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstands-

mitgliedes oder eines Revisors/einer Revisorin ein Ersatzmitglied für die restliche Amts-
dauer des/der Ausgeschiedenen zu wählen. 
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3. Der Kreisausschuss hat die Arbeit des Vorstandes zu unterstützen. Er nimmt den Jah-
resbericht, den Prüfungsbericht, den Bericht der/des Gleichstellungsbeauftragten, der 
Fachausschüsse und den Bericht des Jugendwerkes entgegen. Er wird vom Kreisvor-
stand über die allgemeine soziale und sozialpolitische Entwicklung sowie über die Arbeit 
im Bereich des Kreisverbandes unterrichtet. Er berät über die Aufnahme neuer und den 
Ausbau bestehender Arbeitsgebiete und gibt Empfehlungen ab. 

 
4. Der Kreisausschuss wird vom Kreisvorstand nach Bedarf, mindestens jedoch einmal 

jährlich einberufen. Er ist einzuberufen, wenn ein Drittel der Ortsvereine dies verlangt. 
 
5. Die Sitzungen des Kreisausschusses werden von der/dem Kreisvorsitzenden - im Falle 

ihrer/seiner Verhinderung von einer/einem der stellvertretenden Vorsitzenden - geleitet. 
 
6. Der Kreisausschuss fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden 

Erschienenen. 
 
 
§ 13 Rechnungswesen 
 
1. Der Kreisverband ist zu jährlichen Budgets (Wirtschafts-, Finanz- und Investitionspläne) 

verpflichtet.  
 
2. Das Rechnungswesen hat den Grundsätzen kaufmännischer Buchführung zu entspre-

chen. Aus dem Rechnungswesen müssen die Positionen des Budgets abgeleitet sein. 
 
3. Im Übrigen sind die Bestimmungen der Finanz- und Revisionsordnung im Rahmen des 

Verbandsstatuts der Arbeiterwohlfahrt  und die vom Bundesausschuss beschlossenen 
Ausführungsbestimmungen anzuwenden. 

 
 
§ 14 Verbandsstatut 
 
Das auf der Bundeskonferenz beschlossene Verbandsstatuts der Arbeiterwohlfahrt vom 
01.11.2000 ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 
§ 15 Aufsichtsrecht und Aufsichtspflicht 
 
1. Der Kreisverband ist gegenüber seinen Gliederungen sowie dem Kreisjugendwerk im 

Rahmen des Verbandsstatutes der Arbeiterwohlfahrt zur Aufsicht und Prüfung verpflich-
tet.  

 
2. Der Kreisvorstand oder seine Beauftragten können jederzeit zu Prüfungszwecken Ein-

sicht in alle Geschäftsvorgänge der Ortsvereine nehmen. Bücher und Akten sind vorzu-
legen, sowie jede Aufklärung und jeder Nachweis zu geben. 

 
3. Der Kreisvorstand oder seine Beauftragten haben darüber hinaus das Recht, an allen 

Zusammenkünften der Ortsvereine mit beratender Stimme teilzunehmen. 
 
4. Der Kreisverband  erkennt seinerseits das Recht der Aufsicht und Prüfung durch die 

übergeordneten Verbandsgliederungen, insbesondere durch die Arbeiterwohlfahrt Be-
zirksverband Ostwestfalen-Lippe e.V. und die Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V. an. 
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§ 16 Ausschluss oder Austritt aus dem Bezirksverband 
 
Bei Ausschluss oder Austritt aus der Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Ostwestfalen-Lippe 
e.V. verliert der Kreisverband alle Rechte, die aus seiner Mitgliedschaft in der Arbeiterwohl-
fahrt resultieren. Er verliert insbesondere das Recht, den Namen „Arbeiterwohlfahrt“ oder 
das als Dienstleistungsmarke geschützte Emblem der Arbeiterwohlfahrt zu verwenden. Et-
wa neu gewählte Namen oder Embleme müssen sich von den Namen und Emblemen der 
Arbeiterwohlfahrt so deutlich unterscheiden, dass jede Verwechslungsgefahr ausgeschlos-
sen ist. Entsprechendes gilt für Kurzbezeichnungen. 
 
 
 
 
 
Diese Satzung wurde auf der Kreiskonferenz des AWO Kreisverbandes Paderborn am 
27. März 2004 beschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


